
2. sonstigen Anlagen, die Gegenstand eines Zulas-
sungsverfahrens nach anderen Rechtsvorschriften
sind, sofern im Zulassungsverfahren auch die Erfül-
lung der Anforderungen dieser Verordnung sicherge-
stellt wird.

Nicht anzeigepflichtig sind in den Fällen des Satzes 1
Nummer 2 auch zulassungsbedürftige wesentliche Än-
derungen der Anlage.

(4) Nach einem Wechsel des Betreibers einer nach
§ 46 Absatz 2 oder Absatz 3 prüfpflichtigen Anlage
hat der neue Betreiber diesen Wechsel der zuständigen
Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Satz 1 gilt
nicht für Betreiber von Heizölverbraucheranlagen.

§ 41

Ausnahmen vom
Erfordernis der Eignungsfeststellung

(1) Die Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes ist über die in § 63 Absatz 2
und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes geregelten Fälle
hinaus nicht erforderlich für

1. Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen
gasförmiger wassergefährdender Stoffe sowie Anla-
gen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen flüssi-
ger oder fester wassergefährdender Stoffe der Ge-
fährdungsstufe A,

2. Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von
aufschwimmenden flüssigen Stoffen nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 7,

3. Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von
allgemein wassergefährdenden Stoffen, die keiner
Prüfpflicht nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3 unter-
liegen,

4. Heizölverbraucheranlagen und

5. Anlagen mit einem Volumen von bis zu 1 Kubikme-
ter, die doppelwandig sind oder über ein Rückhalte-
volumen verfügen, das das gesamte in der Anlage
vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe zu-
rückhalten kann.

(2) Eine Eignungsfeststellung ist für Anlagen der Ge-
fährdungsstufen B und C sowie für nach § 46 Absatz 2
oder Absatz 3 prüfpflichtige Anlagen mit allgemein
wassergefährdenden Stoffen nicht erforderlich, wenn

1. für alle Teile einer Anlage einschließlich ihrer techni-
schen Schutzvorkehrungen einer der folgenden
Nachweise vorliegt:

a) ein CE-Kennzeichen, das zulässige Klassen und
Leistungsstufen nach § 63 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes aufweist,

b) Zulassungen oder Nachweise nach § 63 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes oder

c) bei Behältern und Verpackungen die Zulassungen
nach gefahrgutrechtlichen Vorschriften

und

2. durch das Gutachten eines Sachverständigen bestä-
tigt wird, dass die Anlage insgesamt die Gewässer-
schutzanforderungen erfüllt.

Die Anlage darf wie geplant errichtet und betrieben wer-
den, wenn die zuständige Behörde innerhalb einer Frist
von sechs Wochen nach Vorlage der in Satz 1 Num-

mer 1 genannten Nachweise und des Gutachtens nach
Satz 1 Nummer 2 weder die Errichtung oder den Be-
trieb untersagt noch Anforderungen an die Errichtung
oder den Betrieb festgesetzt hat. Anforderungen nach
anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt.

(3) Bei Anlagen der Gefährdungsstufe D kann die zu-
ständige Behörde von einer Eignungsfeststellung abse-
hen, wenn die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 er-
füllt sind.

§ 42

Antragsunterlagen
für die Eignungsfeststellung

Dem Antrag auf Erteilung einer Eignungsfeststellung
sind die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Un-
terlagen beizufügen. Auf Verlangen der zuständigen
Behörde ist dem Antrag ein Gutachten eines Sachver-
ständigen beizufügen. Als Nachweise gelten auch Prüf-
bescheinigungen und Gutachten von in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zugelassenen Prüfstellen oder Sach-
verständigen, wenn die Anforderungen an die Prüfung
der Anlage denen nach dieser Verordnung gleichwertig
sind; für die Prüfbescheinigungen und Gutachten gilt
§ 52 Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 43

Anlagendokumentation

(1) Der Betreiber hat eine Anlagendokumentation zu
führen, in der die wesentlichen Informationen über die
Anlage enthalten sind. Hierzu zählen insbesondere An-
gaben zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlage, zu
den eingesetzten Stoffen, zur Bauart und zu den Werk-
stoffen der einzelnen Anlagenteile, zu Sicherheitsein-
richtungen und Schutzvorkehrungen, zur Löschwasser-
rückhaltung und zur Standsicherheit. Die Dokumenta-
tion ist bei einem Wechsel des Betreibers an den neuen
Betreiber zu übergeben.

(2) Ist die Anlage nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3
prüfpflichtig, hat der Betreiber neben der Dokumenta-
tion nach Absatz 1 zusätzlich die Unterlagen bereitzu-
halten, die für die Prüfung der Anlage und für die
Durchführung fachbetriebspflichtiger Tätigkeiten nach
§ 45 erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere
eine Dokumentation der Abgrenzung der Anlage nach
§ 14 Absatz 1, eine erteilte Eignungsfeststellung, bau-
aufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise sowie der
letzte Prüfbericht nach § 47 Absatz 3 Satz 1.

(3) Der Betreiber hat die Unterlagen nach Absatz 2
der zuständigen Behörde, Sachverständigen vor Prü-
fungen und Fachbetrieben nach § 62 vor fachbetriebs-
pflichtigen Tätigkeiten jeweils auf Verlangen vorzule-
gen.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Anlagen, die zu einem
EMAS-Standort im Sinne von § 3 Nummer 12 des Was-
serhaushaltsgesetzes gehören, sofern der Anlagendo-
kumentation vergleichbare Angaben enthalten sind in

1. einer der Registrierung zugrunde gelegten Umwelt-
erklärung nach Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung
(EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2009 über die
freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem
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